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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Burgdorf nimmt zu Ihrer „Information über die Verlängerung einer 
Bewilligung gem. §§ 7, 10, 
11 und 16 BbergG zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen – Bewilligung Nienhagen“
vom 05.11.2021 
wie folgt Stellung.

Es wird davon ausgegangen, dass die im Bewilligungsfeld liegenden Schutzgebiete 
nach BNatSchG 
bekannt sind und bei der Bewilligung berücksichtig wurden. 
Des Weiteren berührt das Bewilligungsfeld im Flächennutzungsplan der Stadt 
Burgdorf festgesetzte 
Flächen für die Landwirtschaft in Überlagerung mit einer Fläche für 
Versorgungsanlagen, 
Zweckbestimmung Windenergie (siehe Anhang).

Mit freundlichen Grüßen
 
Stadt Burgdorf
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